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Vorwort

Die vorliegende Arbeit ents tand von Anfang 2017 bis 2019 an der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität in München. Zur Erfassung der französischen Perspekti-
ve auf die neue Rechtslage trug wesentlich ein Forschungsaufenthalt im April 
2018 an der Université Panthéon-Assas (Paris II) bei.

Im Mai 2019 wurde die Arbeit an der Juris tischen Fakultät der Universität 
München eingereicht und im Wintersemes ter 2019/2020 als Dissertation an-
genommen.

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Frau Professor Dr. Beate Gsell, 
die diese Arbeit betreut und mir die maßgeblichen Denkans töße gegeben hat. 
Danken möchte ich überdies Herrn Professor Dr. Anatol Dutta für die Ers tel-
lung des Zweitgutachtens sowie dem Lehrpersonal von Paris II für die freund-
liche und zuvorkommende Unters tützung meiner Recherchen.

Rechtsprechungs- und Gesetzesänderungen bis Mitte April 2019 wurden im 
Text berücksichtigt.

Anzumerken is t, dass die Regelung zu rechtsgeschäftlichen Abtretungsver-
boten in Art. 442-6 II lit. c C.com. mit Inkrafttreten der Verordnung 2019-359 
vom 24. April 2019 ersatzlos weggefallen is t.

Auf eine Änderung der dazu gemachten Ausführungen wurde aber bewuss t 
verzichtet, da diese mit der Reform des Code de commerce nicht obsolet gewor-
den sind. Laut seines Berichts an den Präsidenten wollte der Verordnungsgeber 
ausdrücklich keine bisher verbotenen Vertragsklauseln legalisieren. Die Frage 
einer Unzulässigkeit von Abtretungsverboten nach Art. 442-6 II lit. c C.com 
(a. F.) wird sich daher auch in Zukunft s tellen.

Schönsee, im Januar 2020 Chris toph Wurm
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Einleitung

A. Ziele der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist zunächst eine umfassende Darstellung der Rechtsinstitu-
te, die im reformierten französischen Schuldrecht einen rechtsgeschäftlichen 
Gläubiger- und Schuldnerwechsel ermöglichen. Neben den konkreten Voraus-
setzungen und Rechtsfolgen wird dabei auch auf die Bedeutung der einzelnen 
Konstruktionen für den nationalen Rechtsverkehr eingegangen und eine Be-
wertung der neuen Rechtslage aus innerstaatlicher Perspektive vorgenommen. 
Anschließend wird im Rahmen eines Rechtsvergleichs auf die Parallelen und 
Unterschiede zwischen französischem und deutschem Recht sowie auf die Lö-
sungsvorschläge europäischer Modellregelungen eingegangen. Eine solche Ge-
genüberstellung ist von besonderem Interesse, da ein erklärtes Ziel der Reform 
die Steigerung der Attraktivität des französischen Rechts im internationalen 
Vergleich war.1 Die dabei ermittelten Übereinstimmungen bzw. Unterschiede 
sind darüber hinaus für die hier nicht zu entscheidende Grundsatzfrage relevant, 
ob eine Annäherung der Rechtsordnungen innerhalb der Europäischen Union 
durch Wettbewerb2 und europäisches soft law3 einer Vollharmonisierung durch 
europäischen Rechtsakt vorzuziehen ist.4

1 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 131-2016 du 10 février 
2016, JORF n° 0035 du 11 février 2016, texte n° 25, <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rap 
port/2016/2/11/JUSC1522466P/jo/texte> (18.10.2018); Chantepie/ Latina, La réforme du droit 
des obligations, Rn. 13 Fn. 1, Rn. 27.

2 Zum Wettbewerb unter den Rechtsordnungen siehe Brandt, Die Chancen für eine ein-
heitliche Auslegung eines europäischen Zivilgesetzbuches, S. 196; Kieninger, Wettbewerb der 
Privatrechtsordnungen.

3 Siehe dazu: Schmidt, Das Potential gesellschaftsrechtlicher Modellgesetze, in: Behme 
et al. (Hrsg.), Jahrbuch junger Zivilrechtswissenschaftler 2016, S. 197 (200).

4 Für einen solchen Vorzug des Wettbewerbs: Mittwoch, Vollharmonisierung und euro-
päisches Privatrecht, S. 204. Zur Kompetenz der EU für eine Zivilrechtsvereinheitlichung: 
Mańko, Zuständigkeit der EU im Bereich des Privatrechts, S. 6, <http://www.europarl.eu ro pa. 
eu/ RegData/etudes/ IDAN/2015/545711/EPRS_IDA%282015%29545711_DE.pdf> (18.10. 
2018).
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B. Allgemeines zur Reform des französischen Schuldrechts

Die zum 1. Oktober 2016 in Kraft getretene Reform des französischen Schuld-
rechts ist im Kontext einer schon seit 1904 beabsichtigten, umfassenden Re-
form des Code civil zu sehen.5

Statt der ursprünglich geplanten und letztlich aufgegebenen Gesamtreform6 
wurden seit den 1960er Jahren nach und nach einzelne Regelungskomplexe re-
formiert; das Schuldrecht war schließlich neben dem Haftungs-7 und Sachen-
recht eines der wenigen seit 1804 unveränderten Rechtsgebiete im Code civil,8 
die nur durch die Rechtsprechung eine Fortentwicklung erfahren hatten.9

Die aktuelle Reform wurde von der Regierung in Form einer Verordnung 
gemäß Art. 38 der Französischen Verfassung nach entsprechender Ermächti-
gung durch das Parlament beschlossen.10 Die Ratifikation der Verordnung er-
folgte durch ein Gesetz vom 20. April 2018, das zum 1. Oktober 2018 in Kraft 
trat.11

I. Rechtfertigung der Reform und Interessenabwägung

Der hohe Symbolwert und die damit verbundene „relative Unantastbarkeit“12 
des Code civil in der französischen Rechtstradition setzen jede gesetzgeberi-
sche Intervention unter einen besonderen Rechtfertigungsdruck.13

So war auch vor der aktuellen Reform zu berücksichtigen, dass eine Weiter-
entwicklung des geltenden Rechts durch die Rechtsprechung bei unveränder-
tem Gesetzeswortlaut an sich mit der Grundkonzeption des Code civil ohne 

5 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 5.
6 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 5.
7 Vogel, Recodification civile, in: Carbonnier et al., Livre du bicentenaire, S. 159 (163/164, 

Rn. 13).
8 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 5.
9 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 131-2016 du 10 février 

2016, JORF n° 0035 du 11 février 2016, texte n° 25, <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rap 
port/ 2016/2/11/JUSC1522466P/jo/texte> (18.10.2018); Chantepie/ Latina, La réforme du droit 
des obligations, Rn. 6.

10 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 22; Loi n° 2015-177 du 
16 février 2015, <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/2/16/JUSX1326670L/jo/texte> 
(18.10. 2018).

11 Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF 
n°0093 du 21 avril 2018 texte n° 1, <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/4/20/JUS C 
1612295L/jo/texte> (18.10.2018).

12 Mekki, Réformer le droit des contrats, note n° 9 Fondation Jean-Jaurès/ Thémis – Obser-
vatoire justice et sécurité, S. 1, <https://jean-jaures.org/sites/default/files/ Note-9-Themis-Obs 
Justice.pdf> (18.10.2018).

13 Cabrillac, Recodifier, RTDciv. 2001, 831 (839); Mekki, Réformer le droit des contrats, 
note n° 9 Fondation Jean-Jaurès/ Thémis – Observatoire justice et sécurité, S. 1, <https://jean-
jau res.org/sites/default/files/ Note-9-Themis-ObsJustice.pdf> (18.10.2018).
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Weiteres vereinbar ist; darauf hatte schon Portalis in seiner Rede zur Vorstel-
lung des ersten Entwurfs hingewiesen.14 Darüber hinaus entsprach das französi-
sche Recht vor der Reform durchaus den Bedürfnissen der Wirtschaft, die Ver-
änderungen folglich kritisch gegenüberstand.15

Die Abweichung der Rechtspraxis vom Gesetzestext ging im französischen 
Schuldrecht aber bereits so weit, dass das geltende Recht nur noch mithilfe in-
tensiver Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung bestimmt werden konn-
te.16 Ergeben sich aus dem Gesetzestext nicht einmal mehr die grundlegenden 
Prinzipien, sind auch die Grenzen der von Portalis angesprochenen evoluti-
ven Gesetzesauslegung überschritten.17 Ein zu weitgehender richterlicher Ein-
fluss auf das Vertragsrecht ist darüber hinaus vor dem Hintergrund des aktuellen 
französischen Verfassungsrechts bedenklich: So spricht der Conseil constituti-
onnel den Prinzipien der Klarheit sowie der Verständlichkeit und Zugänglich-
keit von Gesetzen Verfassungsrang zu.18 Es widerspricht demnach Art. 34 der 
Verfassung sowie den Art. 4, 5, 6 und 16 der Erklärung der Menschen- und Bür-
gerrechte von 1789, wenn der Gesetzgeber durch unklare Gesetze der Recht-
sprechung die Festlegung von Regelungen überlässt, für die er nach der Ver-
fassung die alleinige Kompetenz hat19: Da die Festlegung der Grundprinzipien 
des vertraglichen Schuldrechts in die Kompetenz des Gesetzgebers fällt,20 wäre 
auch ein ausschließlich richterrechtliches Vertragsrecht ohne klare, gesetzlich 
festgelegte Grundprinzipien verfassungswidrig.

Der Reformgesetzgeber musste mithin einen Ausgleich zwischen den Inte-
ressen einer der Reform kritisch gegenüberstehenden inländischen Wirtschaft, 
der Grundkonzeption des Code civil als generell-abstraktes und traditionell 
konstantes Regelwerk sowie dem verfassungsrechtlichen Gebot der Rechtsklar-
heit mit der damit verbundenen Gefahr einer Überregulierung finden.

14 Portalis, in: Beaubrun, Marcel et al., Le discours et le Code, S. XXI (XXV). Zu dieser 
Grundkonzeption des Code civil s. a. Vogel, Recodification civile, in: Carbonnier et al., Livre 
du bicentenaire, S. 159 (168, Rn. 25).

15 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 6.
16 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 131-2016 du 10 février 

2016, JORF n° 0035 du 11 février 2016, texte n° 25, <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rap 
port/2016/2/11/JUSC1522466P/jo/texte> (18.10.2018).

17 Mekki, Réformer le droit des contrats, note n° 9 Fondation Jean-Jaurès/ Thémis – Obser-
vatoire justice et sécurité, S. 1, <https://jean-jaures.org/sites/default/files/ Note-9-Themis-Obs 
Jus tice.pdf> (18.10.2018).

18 Flückiger, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21, Dossier: La normativité – jan-
vier 2007, mit Verweis auf C.const. Entscheidung n° 2005-514 DC, 28. April 2005, Rn. 14, 
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-
con seil/cahier-n-21/le-principe-de-clarte-de-la-loi-ou-l-ambiguite-d-un-ideal.50557.html> 
(18.10.2018).

19 C.const., Entscheidung n° 2005-514 DC vom 28. April 2005, Rn. 14, <https://www.
conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005514DC.htm> (18.10.2018).

20 Art. 34 S. 3 Punkt 5 der Französischen Verfassung.
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II. Struktur und Entstehung der Verordnung vom 10. Februar 2016

Sowohl die Struktur als auch die Entstehung der Reformverordnung sind Aus-
druck dieser widerstreitenden Interessen.

1. Kompromiss hinsichtlich der gesetzgeberischen Methode

In der französischen Literatur wird bei der Reform von Gesetzen zwischen einer 
„codification-compilation“, das heißt einer bloßen Konsolidierung der Rechts-
lage ohne materielle Änderungen, und der „codification-modification“ unter-
schieden, bei der das geltende Recht grundlegend reformiert wird.21

Zwar weist der Verordnungsgeber darauf hin, dass die Reform zum Großteil 
das geltende Recht, wie es sich bereits aus der Rechtsprechung ergab, konsoli-
dieren soll.22 Zugleich wird die Rechtslage aber an vielen Stellen entgegen frü-
herer Rechtsprechung verändert oder es werden völlig neue Regeln eingefügt.23 
Die Verordnung vereint damit beide Regelungstechniken, was ihren Charakter 
als Kompromiss zwischen Kontinuität und Reform unterstreicht.24

2. Inhaltlicher Kompromiss: Ausgleich zwischen 
den avant-projets Catala und Terré

Schon im Verlauf der im Jahr 2004 vom damaligen Präsidenten Jacques Chi-
rac angestoßenen Vorarbeiten der Reform25 war die besondere Schwierigkeit 
eines Ausgleichs zwischen Reform und internationaler Ausrichtung des franzö-
sischen Rechts einerseits und gefestigter Rechtstradition andererseits deutlich 
geworden.

Mit den Reformprojekten Pierre Catalas aus dem Jahr 2005 und François 
Terrés aus dem Jahr 2009 entstanden zwei konzeptionell unterschiedliche Ent-
würfe für ein neues Vertragsrecht.26 Der Entwurf Catalas orientierte sich an der 
französischen Rechtstradition und war als Modell für eine Rechtsvereinheitli-
chung gedacht, nicht aber als Annäherung an bereits bestehende, europäische 
Projekte.27 Der Vorschlag Terrés verfolgte den gegenteiligen Ansatz und ori-

21 Cabrillac, Les codifications, S. 189.
22 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 42; Rapport au Président de la 

République relatif à l’ordonnance n° 131-2016 du 10 février 2016, JORF n° 0035 du 11 février 
2016, texte n° 25, <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/2/11/JUSC1522466P/jo/
tex te> (18.10.2018).

23 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 42.
24 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 42; in Bezug auf den Re-

formentwurf von 2013: Mekki, Réformer le droit des contrats, note n° 9 Fondation Jean-Jaurès/ 
Thémis – Observatoire justice et sécurité, S. 2, <https://jean-jaures.org/sites/default/files/ Note-
9-Themis-ObsJustice.pdf> (18.10.2018).

25 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 9.
26 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 15.
27 Siehe Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 16.
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entierte sich sowohl inhaltlich als auch in der Terminologie an den europäischen 
Entwürfen zur Zivilrechtsvereinheitlichung.28

Seit dem Jahr 2008 beschäftigte sich darüber hinaus eine Arbeitsgruppe des 
Justizministeriums mit der Ausarbeitung eines Reformentwurfs.29 Dem folgten 
drei Reformvorschläge in den Jahren 2008, 2009 und 2013, von denen sich der 
erste noch eindeutig am Entwurf Catalas orientierte.30 Die zweite und dritte 
Version versuchten dagegen einen Kompromiss zwischen Catala und Terré her-
zustellen, was auch der Grundstruktur der letztlich beschlossenen Reform ent-
spricht.31 Auf eine Reform des Haftungsrechts wurde vorerst noch verzichtet,32 
was die fortbestehende Zurückhaltung gegenüber einer umfassenden Reform 
des Code civil widerspiegelt.

C. Das Problemfeld des Gläubiger- und Schuldnerwechsels

Im Bereich des Gläubiger- und Schuldnerwechsels greift die Reform in ein von 
starken ökonomischen Interessen geprägtes Problemfeld ein, das die Rechts-
praxis bereits zu Zeiten des Römischen Rechts vor besondere Herausforderun-
gen stellte.33

I. Gläubiger- und Schuldnerwechsel im Römischen Recht

Da die klassische römischrechtliche Konzeption des Schuldverhältnisses34 als 
personengebundene Beziehung keine identitätswahrende Übertragung zuließ, 
wurden schon früh Alternativkonstruktionen entwickelt, um dem wirtschaftli-
chen Bedürfnis nach einem Gläubiger- oder Schuldnerwechsel gerecht zu wer-
den.35

So konnte der wirtschaftliche Effekt eines Gläubigerwechsels zum einen 
durch das prozessuale Instrument des „mandatum in rem suam“ erreicht wer-
den.36 Dabei wurde ein Dritter als Prozessvertreter des Gläubigers ermächtigt, 
dessen Forderung im eigenen Namen geltend zu machen, ohne anschließend 
zur Herausgabe des Erlangten an den Gläubiger verpflichtet zu sein.37 Eine an-

28 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 17.
29 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 19.
30 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 20.
31 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 21; für die endgültige Re-

form wurden darüber hinaus noch die Ergebnisse einer umfassenden öffentlichen Konsultation 
berücksichtigt: Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 23.

32 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 21.
33 Siehe Meincke, Römisches Privatrecht, S. 94.
34 Der Begriff des Schuldverhältnisses ist hier im engeren Sinn, d. h. als Forderungsrecht 

des Gläubigers mit korrespondierender Pflicht des Schuldners und nicht als Gesamtheit von 
Rechten und Pflichten zu verstehen, siehe Medicus/ Lorenz, Schuldrecht I, Rn. 8.

35 Meincke, Römisches Privatrecht, S. 94.
36 Honsell, Römisches Recht, S. 111.
37 Honsell, Römisches Recht, S. 111.
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dere Möglichkeit bot die Novation bzw. Aktivdelegation.38 Der Gläubiger wies 
dabei den Schuldner an, eine Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten einzuge-
hen, die zur Tilgung der Altschuld gegenüber dem Gläubiger führte.39

Auch der Schuldner konnte im Rahmen einer Passivdelegation einen Dritten 
anweisen, eine Verpflichtung gegenüber dem Gläubiger einzugehen, was bei 
Annahme durch den Gläubiger wiederum zur Befreiung des Schuldners und 
damit wirtschaftlich zu einem Schuldnerwechsel führte.40 Im Prozess mit dem 
Gläubiger konnte sich der Schuldner darüber hinaus von einem Dritten vertre-
ten lassen („procurator in rem suam“) und so ebenfalls eine faktische Übertra-
gung seiner Schuldnerposition bewirken.41

Zwar wurde seit der Zeit Justinians jedem Zessionar, der sich mit dem Ze-
denten über einen Übergang der Forderung geeinigt hatte, eine „actio utilis“, 
das heißt ein eigenes Klagerecht gegen den Schuldner eingeräumt, sodass be-
reits von diesem Zeitpunkt an von einer Übertragbarkeit von Forderungen aus-
gegangen werden kann.42 Da sich diese Anerkennung der Zession im Corpus 
iuris civilis aber nicht explizit findet, war bis ins 19. Jahrhundert umstritten, ob 
eine Zession überhaupt möglich war und wie die unterschiedlichen Alternativ-
konstruktionen miteinander harmonisiert werden können.43

Dieses Problem der Harmonisierung unterschiedlicher Regelungstechniken, 
die unterschiedliche dogmatische Entwicklungsstufen eines Rechtsinstituts re-
präsentieren,44 zeigt sich auch in den reformierten Vorschriften zum Gläubiger- 
und Schuldnerwechsel im Code civil.

II. Gläubiger- und Schuldnerwechsel im Code civil

Im Code civil von 1804 wurde das Bedürfnis des Gläubigers nach wirtschaft-
licher Verwertung seiner Forderung ausdrücklich anerkannt und die Forde-
rungsabtretung in den Art. 1689 ff. a. F. als Sonderform des Kaufs45 geregelt. 
Des Weiteren war in Art. 1249 ff. a. F. eine Surrogation46 („subrogation person-
nelle“) von auf fremde Schuld zahlenden Dritten in die Rechte des Gläubigers 
vorgesehen. Gemäß Art. 1250 a. F. konnte diese Surrogation rechtsgeschäft-

38 Meincke, Römisches Privatrecht, S. 94; Honsell, Römisches Recht, S. 107; zur Bezeich-
nung der Novation durch Gläubigerwechsel als Aktivdelegation: Honsell, Römisches Recht, 
S. 108.

39 Honsell, Römisches Recht, S. 109.
40 Honsell, Römisches Recht, S. 109.
41 Honsell, Römisches Recht, S. 112.
42 Kötz, Europäisches Vertragsrecht, S. 496.
43 Kötz, Europäisches Vertragsrecht, S. 496.
44 Vgl. Luig, Zur Geschichte der Zessionslehre, S. 9.
45 Terré/ Simler/ Lequette, Les obligations, Rn. 1275.
46 Zur synonymen Verwendung von Subrogation und Surrogation: Hawellek, Die persön-

liche Surrogation, S. 1, Fn. 1.
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lich mit dem Gläubiger vereinbart werden („subrogation conventionnelle“) 
oder nach Art. 1251 a. F. in bestimmten Fällen auch von Rechts wegen erfolgen 
(„subrogation légale“). Die Folge dieser Surrogation war ebenfalls der Über-
gang der ursprünglichen Forderung vom Gläubiger auf den Dritten,47 was dazu 
führte, dass die rechtsgeschäftliche Surrogation als ein gegenüber der Forde-
rungsabtretung gleichwertiger Übertragungsmechanismus allgemein anerkannt 
war.48 Daneben wurde in der Praxis auch auf die Delegation („délégation“) 
nach Art. 1275 a. F.,49 die Novation durch Gläubigerwechsel nach Art. 1271 n° 3 
a. F.50 und den Vertrag zugunsten Dritter mit dem Gläubiger als Versprechens-
empfänger als Ersatz für eine Forderungszession zurückgegriffen, was zu er-
heblichen Abgrenzungsproblemen führte.51

Eine Schuldabtretung war im Code civil von 1804 nicht vorgesehen und stieß 
auch in der Literatur auf Ablehnung.52 Als Argumente gegen eine Schuldabtre-
tung wurden insbesondere angeführt, dass die Übertragung eines Gegenstandes 
ohne Vermögenswert nach der Konzeption des Code civil nicht möglich sei 
und die Schuld nicht mit der ursprünglichen „cause“, das heißt dem Grund der 
Verpflichtung des Schuldners gegenüber dem Gläubiger, übernommen werden 
könne.53 Zum Teil wurde auch ohne nähere Begründung auf ein Prinzip der Un-
übertragbarkeit von Schulden verwiesen.54 Der Rechtsverkehr war damit wie 
im Römischen Recht auf Umgehungsmöglichkeiten wie die Novation durch 
Schuldnerwechsel, die Delegation und den Vertrag zugunsten Dritter angewie-
sen.55

Die Vertragsabtretung und damit die gleichzeitige Übertragung von Rech-
ten und Pflichten war im französischen Recht vor der Reform ebenfalls um-
stritten.56 Hier stand die klassische dogmatische Konstruktion einer mit einer 
Schuldübernahme verbundenen Forderungsabtretung der neueren Mehrheits-
auffassung gegenüber,57 die in der Übertragung der Parteistellung als solcher 
ein eigenständiges Rechtsgeschäft sah.58 Nur eine kleine Mindermeinung lehn-

47 Fages, Droit des obligations, Rn. 538; insoweit wurde die Rechtslage durch die Reform 
auch nicht verändert.

48 Fages, Droit des obligations, Rn. 532; Mestre, La subrogation personnelle, Rn. 635 ff.
49 Roland, Droit civil, les obligations, régime général, Rn. 15; gegen eine solche Annähe-

rung der Novation und der Delegation an die Forderungsabtretung: Terré/ Simler/ Lequette, Les 
obligations, Rn. 1272.

50 Cadiet/ Leborgne, JCl. Civil, Art. 1689 à 1695, fasc. 10, Rn. 18.
51 Cadiet/ Leborgne, JCl. Civil, Art. 1689 à 1695, fasc. 10, Rn. 22 ff.
52 Malaurie/ Aynès, Droit des obligations, Rn. 1444; Fages, Droit des obligations, Rn. 559.
53 Malaurie/ Aynès, Droit des obligations, Rn. 1444; Fages, Droit des obligations, Rn. 559.
54 Malaurie/ Aynès, Droit des obligations, Rn. 1437.
55 Malaurie/ Aynès, Droit des obligations, Rn. 1441–1443.
56 Siehe Fages, Droit des obligations, Rn. 233; Malaurie/ Aynès, Droit des obligations, 

Rn. 860.
57 Malaurie/ Aynès, Droit des obligations, Rn. 860.
58 Malaurie/ Aynès, Droit des obligations, Rn. 860.
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te eine Vertragsabtretung ab und verlangte einen Neuabschluss des Vertrages 
mit dem Übernehmer.59 Da eine eigenständige Regelung aber fehlte, wandte 
die Rechtsprechung zuweilen die Vorschriften zur Forderungsabtretung auf die 
Vertragsabtretung an.60

III. Neuregelung durch die Reform

Im Gegensatz zum Verordnungsentwurf vom Februar 2015 wurde die Ver-
tragsabtretung letztlich nicht im Zusammenhang mit der Forderungs- und 
Schuldabtretung, sondern mit den Wirkungen des Vertrags geregelt; der klas-
sischen, dualistischen Konzeption wurde damit klar widersprochen.61 Da sich 
die Vertragsabtretung nunmehr ausschließlich nach den speziellen Regeln in 
Art. 1216 ff. C.civ. richtet, sind frühere, mit Verweis auf die Regeln zur For-
derungszession ergangene Urteile hinfällig.62 Abgrenzungsprobleme oder Un-
klarheiten über die anzuwendenden Regeln bestehen damit insoweit nicht mehr.

Zwar wurde mit der Reform auch die Schuldabtretung ausdrücklich in den 
Code civil aufgenommen und die Forderungszession neu geregelt, die genann-
ten Alternativkonstruktionen bleiben aber theoretisch weiterhin möglich.

So regelt der Code civil in einem Kapitel63 unter dem Oberbegriff der „opé-
rations sur obligations“ (Geschäfte über Schuldverhältnisse) neben der Forde-
rungsabtretung64 („cession de créance“) und Schuldabtretung65 („cession de 
dette“) die Novation66 und die Delegation („délégation“),67 was nach Willen 
des Verordnungsgebers auch die enge Beziehung dieser Rechtsinstitute zu-
einander klarstellen soll.68

Die Surrogation wurde bewusst nicht mit in dieses Kapitel aufgenommen, 
sondern findet sich weiterhin unter dem Oberbegriff des Erlöschens von Schuld-
verhältnissen.69 Damit soll nach dem Willen des Verordnungsgebers die Verbin-

59 Maurer, Schuldübernahme, S. 38.
60 Malaurie/ Aynès, Droit des obligations, Rn. 860.
61 Chantepie/ Latina, La réforme du droit des obligations, Rn. 850; Rapport au Président de 

la République relatif à l’ordonnance n° 131-2016 du 10 février 2016, JORF n° 0035 du 11 fé-
vrier 2016, texte n° 25, <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/2/11/JUSC1522466P/
jo/texte> (18.10.2018).

62 Z. B. Cass.civ. (3ème), 9. April 2014, n° 13-10945; Malaurie/ Aynès, Droit des obliga-
tions, Rn. 860.

63 Buch III, Titel IV, Kapitel 2 C.civ.
64 Art. 1321–1326 C.civ.
65 Art. 1327–1328-1 C.civ.
66 Art. 1329–1335 C.civ.
67 Art. 1336–1340 C.civ.
68 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 131-2016 du 10 fé-

vrier 2016, JORF n° 0035 du 11 février 2016, texte n° 25, <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
rapport/2016/2/11/JUSC1522466P/jo/texte> (18.10.2018).

69 Art. 1246 ff. C.civ.
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dung zwischen Zahlung und Surrogation herausgestellt werden.70 Der Vertrag 
zugunsten Dritter wird in einem gesonderten Abschnitt zu den Auswirkungen 
des Vertrages auf Dritte behandelt.71

IV. Mögliche Redundanzen nach der Reform

Die von der Reform aufrechterhaltene Vielzahl von Möglichkeiten, einen Gläu-
biger- oder Schuldnerwechsel herbeizuführen, wirft die Frage auf, inwieweit 
dem ein tatsächliches Bedürfnis des Rechtsverkehrs gegenübersteht. So merkte 
der Verordnungsgeber hinsichtlich der rechtsgeschäftlichen Surrogation durch 
den Gläubiger selbst an, dass diese nach der Reform eigentlich entbehrlich ist 
und nur aus Gründen der Rechtssicherheit erhalten bleibt.72 Auch die Sinnhaf-
tigkeit der Beibehaltung von Delegation und Novation als Alternativen zur For-
derungs- und Schuldabtretung ist vor dem Hintergrund der bereits vor der Re-
form bestehenden Abgrenzungsprobleme fragwürdig.

Zur Klärung dieser Problematik müssen sowohl die konkreten Voraussetzun-
gen und Rechtsfolgen der einzelnen Institute als auch deren Anwendung im na-
tionalen Wirtschaftsverkehr erörtert werden. Im Hinblick auf die internationale 
Ausrichtung des französischen Rechts ist darüber hinaus die Frage von Interes-
se, welche Impulse von den reformierten Vorschriften trotz etwaiger Redundan-
zen für eine zukünftige europäische Rechtsangleichung ausgehen.

Die Untersuchung erstreckt sich auf die Möglichkeiten eines rechtsgeschäft-
lichen Gläubiger- bzw. Schuldnerwechsels in Buch III, Titel IV, Kapitel 2 des 
Code civil und die rechtsgeschäftliche Surrogation. Auf den Vertrag zugunsten 
Dritter und die Vertragsabtretung wird nicht eingegangen, da Ersterer eindeu-
tig einen Anwendungsbereich außerhalb des Problemfelds des Gläubiger- und 
Schuldnerwechsels hat und mit der eigenständigen Regelung der Vertragsabtre-
tung keine Abgrenzungsprobleme zu den Mechanismen einer isolierten Über-
tragung der Gläubiger- oder Schuldnerposition mehr bestehen.

70 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 131-2016 du 10 fé-
vrier 2016, JORF n° 0035 du 11 février 2016, texte n° 25, <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
rapport/2016/2/11/JUSC1522466P/jo/texte> (18.10.2018).

71 Art. 1205 ff. C.civ.
72 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 131-2016 du 10 fé-

vrier 2016, JORF n° 0035 du 11 février 2016, texte n° 25, <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
rapport/2016/2/11/JUSC1522466P/jo/texte> (18.10.2018).
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